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1. Unverzüglich Anzeige bei der zuständigen Polizeidienststelle erstatten, 

Tagebuch-Nummer, Kopie der polizeilichen Anzeige und eine 

Stehlgutliste der Schadenanzeige beifügen. 

 

2. Feuerschäden sind sofort dem Landesverband zu melden, da gege-

benenfalls eine Besichtigung durch einen Sachverständigen der Versi-

cherung erforderlich ist. 

 

3. Schadenanzeige - Kleingarten Gebäude und Inhalt (zu finden im 

Login-Bereich auf der Website www.gartenfreunde-braunschweig.de 

unter der Rubrik „Dokumente“ „Versicherung → LIG (Lauben-

Versicherung)“    vollständig ausfüllen und beim Landesverband ein-

reichen –  

    besonders beachten: 

• Seite 1: 

Vom Verein auszufüllen: Unterschrift des Vereinsbeauftragten 

nicht vergessen. 

• Punkt 1: 

Komplett ausfüllen 

• Punkt 3: 

Komplett ausfüllen 

• Punkt 6: 

Bitte ausfüllen. Kreuze nicht vergessen 

• Punkt 7 - 9: 

Bitte ausfüllen. (Punkt 9: Bei Bedarf ausfüllen) 

• Punkt 10: 

Bitte besonders leserlich ausfüllen: Die Versicherung rechnet 

mit dem/der Pächter/in direkt ab.  

• Punkt 11: 

Ort, Datum und Unterschrift nicht vergessen. 

 

4. Immer eigene Fotos von den beschädigten Gegenständen (Dach, 

Fenster, abgebrannte Laube etc. – unbedingt auch eine Gesamtan-

sicht der Laube von mind. 2 Seiten) einreichen (die Fotos der Polizei 

werden frühestens nach 9 Wochen freigegeben)  
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Leitfaden bei Feuerschäden 

 

 

Dies ist im Schadensfall 

Feuer zu beachten: 
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5. Zur Abräumung des Feuer-Schutts über eine Firma müssen 3 Ange-

bote eingeholt und über den Landesverband an die Versicherung einge-

reicht werden. Die Versicherung entscheidet, welches der 3 Angebote 

in Auftrag gegeben wird und erst dann darf der Auftrag zur Abräu-

mung erteilt werden. 
 

Zur Abräumung in Eigenleistung kann nach Rücksprache mit dem 

Landesverband (und nach Rücksprache des LV mit der Versicherung) 

der Container bestellt oder Big-Packs im Dachdeckereinkauf be-

sorgt werden und die Abräumung kann beginnen. 

Achtung! Brandschutt ist zum großen Teil Sondermüll und bedarf ei-

ner Transportgenehmigung, die man z.B. in Braunschweig bei ALBA 

kostenlos bekommen kann. Zur Abrechnung über die Versicherung 

müssen die angefallenen Stunden mit Nachweis der in dieser Zeit aus-

geführten Arbeiten und der beteiligten Personen aufgelistet werden. 

 

6. Sämtliche Rechnungen und Belege im Zusammenhang mit Abriss, 

Wiederaufbau der Laube, Reparatur bei Teilschaden, Neuanschaf-

fung des Inhalts müssen gesammelt und sortiert nach  

• Entsorgung, 

• Wiederaufbau/Reparatur des Gebäudes 

• sowie Neuanschaffung/ Reparatur des Inhalts 

über den Landesverband an die Versicherung eingereicht werden. 

 

7.  Sämtliche Belege/Rechnungen einreichen. Nach Angeboten kann die 

Versicherung nicht regulieren.  

 

 

!!!Alle Unterlagen können gern per E-Mail eingereicht werden!!! 

Bei fehlenden Unterlagen/Fotos kann die Schadenanzeige nicht bearbeitet 

werden 
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